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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Ebenfalls noch im Mai 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur
dringlichen Änderung des Epidemiengesetzes betreffend das Proximity-Tracing-
System, mit der die Rechtsgrundlage für die Corona-Warn-App geschaffen werden soll.
Eine solche hatten die eidgenössichen Räte mit der Annahme zweier Motionen der
Staatspolitischen Kommissionen (Mo. 20.3144 und 20.3168) ausdrücklich verlangt.
Zweck der SwissCovid-App ist es, das herkömmliche Contact-Tracing der Kantone zu
ergänzen. Die Nutzung der App soll ausdrücklich freiwillig sein und aus der Teilnahme
oder Nicht-Teilnahme dürften keine Vor- oder Nachteile erwachsen, versicherte der
Bundesrat in der entsprechenden Medienmitteilung. Der Datenschutz werde gewahrt,
indem die Daten dezentral gespeichert würden und das System keine Standortdaten
erfasse. Zudem seien die technischen Details und der Quellcode der App öffentlich
zugänglich. Überdies verpflichtete sich der Bundesrat dazu, die App ausser Betrieb zu
nehmen, sobald sie für die Bekämpfung des Coronavirus nicht mehr erforderlich ist.
Die SGK-SR, die sich als erste mit der Vorlage auseinandersetzte, nahm die Botschaft
positiv auf und zeigte sich erfreut, dass der Bundesrat die Forderungen des Parlaments
bezüglich Freiwilligkeit, dezentraler Datenspeicherung, Open Source und
Diskriminierungsverbot aufgenommen habe. Sie beantragte ihrem Rat zwei Änderungen
am Entwurf: Erstens müsse sichergestellt sein, dass die App nachweislich aus dem
veröffentlichen Quellcode erstellt worden sei. Zweitens wollte sie die
Ausserbetriebnahme der App nicht nur bei nicht mehr gegebener Notwendigkeit,
sondern auch bei erwiesener ungenügender Wirksamkeit vorsehen. Die SGK-NR hiess
den Entwurf mit den Änderungen ihrer Schwesterkommission ebenfalls gut und
beantragte zusätzlich, dass der Corona-Test für Personen, die von der App über eine
mögliche Ansteckung benachrichtigt worden sind, kostenlos sein müsse. Die beiden
Kommissionen ersuchten den Bundesrat ausserdem in einem Schreiben, eine
Erwerbsausfallentschädigung für Personen zu prüfen, die sich aufgrund einer
Benachrichtigung der App freiwillig in Quarantäne begeben. Damit soll ein Anreiz für die
breite Nutzung der App geschaffen werden.
Ständerat Damian Müller (fdp, LU) übernahm den Antrag der SGK-NR auf kostenlose
Tests und brachte ihn in der Sommersession in der Kantonskammer als Einzelantrag ein,
wo er auch mit grosser Mehrheit angenommen wurde. Der Ständerat hoffte, durch
diese Vorwegnahme der einzigen inhaltlichen Differenz zwischen den Kommissionen
die Beratung des dringlichen Geschäfts zu beschleunigen. In den anderen Punkten
stimmte die kleine Kammer stillschweigend den Anträgen ihrer Kommission zu und
nahm die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 43 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung
an. Anschliessend schrieb sie die Motionen 20.3144 und 20.3168, mit denen die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte das nun vorliegende Gesetz verlangt
hatten, stillschweigend ab.
Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) äusserte in der grossen Kammer indes Zweifel,
ob man «diese Gesetzesgrundlage für ein Informationssystem, staatlich betrieben zur
Überwachung der Bürgerinnen und Bürger, einfach so durchwinken» solle, und
beantragte Nichteintreten, fand dafür jedoch ausserhalb seiner Fraktion keine
Unterstützung. Die Volkskammer trat mit 164 zu 26 Stimmen bei 6 Enthaltungen auf das
Geschäft ein und lehnte daraufhin alle von der Kommissionsmehrheit abweichenden
Anträge ab. Es handelte sich dabei um diverse Einzelanträge sowohl für eine
Verschärfung – wodurch gemäss Mehrheitsmeinung jedoch die Funktionalität der App
beeinträchtigt würde – als auch für eine Lockerung des Datenschutzes – zur
Vereinfachung der Interoperabilität mit anderen Anwendungen und der
wissenschaftlichen Nutzung der Daten – sowie um einen Minderheitsantrag
Wasserfallen (sp, BE) zur Garantie von Erwerbsersatz während der freiwilligen
Quarantäne, den die Ratsmehrheit aber als nicht ausgereift ansah; der Bundesrat sei
aufgefordert, hier eine Regelung zu treffen. In der Gesamtabstimmung stimmte der
Nationalrat der somit bereinigten Vorlage mit 156 zu 22 Stimmen bei 13 Enthaltungen
zu, wobei sich die Fraktionen der SVP und der Grünen grossteils skeptisch zeigten, und
schrieb die beiden Kommissionsmotionen für eine gesetzliche Grundlage für die
Corona-Warn-App stillschweigend ab.
Ebenfalls noch in derselben Session nahmen beide Räte die Dringlichkeitsklausel an und
verabschiedeten die dringliche Gesetzesänderung sodann mit 154 zu 23 Stimmen bei 18
Enthaltungen im Nationalrat und mit 42 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen im Ständerat.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK
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In den Medien wurde die parlamentarische durch eine lebhafte gesellschaftliche
Debatte über Sinn und Unsinn beziehungsweise Chancen und Gefahren von Corona-
Warn-Apps im Allgemeinen sowie der SwissCovid-App im Speziellen begleitet. Ein Teil
der Bevölkerung konnte die offizielle Lancierung der SwissCovid-App, die nach der
Genehmigung der Gesetzesgrundlage durch das Parlament erfolgen sollte, kaum
erwarten. Wie «Le Temps» Anfang Juni berichtete, verzeichnete die App zu diesem
Zeitpunkt schon rund 50'000 Downloads, obwohl sie sich noch in der Testphase befand
und für die Öffentlichkeit noch gar nicht freigegeben war. Auch zeigten sich nicht alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier über ihr Mitspracherecht bei der
Rechtsgrundlage für die App erfreut, vielmehr gehe durch die parlamentarische
Beratung wertvolle Zeit verloren, liess sich etwa GLP-Nationalrat Martin Bäumle (glp, ZH)
im «Blick» zitieren. Einwände gegen die App betrafen vor allem den Datenschutz und
im Spezifischen die Rolle der US-amerikanischen Tech-Konzerne Amazon, Apple und
Google bei deren Entwicklung und Betrieb. Während Amazon das sogenannte Content
Delivery Network zur Verteilung der anonymen Codes an alle teilnehmenden
Smartphones bereitstellt, hatten Apple und Google eigens eine spezielle Bluetooth-
Schnittstelle entwickelt, die von der App für das Proximity-Tracing genutzt wird. Dabei
schwang aber auch ein wenig Stolz mit, dass das Entwicklerteam der EPFL es geschafft
hatte, die Tech-Riesen Apple und Google von ihrer Anwendung zu überzeugen und so
den Stein für die gemeinsame Bluetooth-Schnittstelle ins Rollen zu bringen.
Gleichzeitig erhielt die Schweizer App – nicht zuletzt im internationalen Vergleich – Lob
für ihre vorbildliche, datensparsame und sichere Struktur. Die Datensicherheit wurde,
wie die NZZ berichtete, auch von zwei Cybersicherheitsstellen des Bundes, dem
Computer Security Incident Response Team am BIT sowie dem Swiss Government
Computer Emergency Response Team, bestätigt. Dieselbe Zeitung resümierte jedoch,
dass die «höchste Hürde» der SwissCovid-App noch bevorstehe, indem sie in der
Bevölkerung tatsächlich Fuss fassen müsse. 1

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Als Zweitrat beschäftigte sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2017 mit dem
Ausgleichsfondsgesetz. Dabei wurde die Frage gestellt, ob die Schaffung eines neuen
Gesetzes wirklich nötig sei oder ob man auf ein Eintreten verzichten solle. Im Namen
der SVP-Fraktion erklärte Thomas de Courten (svp, BL), dass die erforderlichen
Ergänzungen auch innerhalb des bestehenden Gesetzes möglich seien. Durch das neue
Gesetz könne aber mittelfristig die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der drei Fonds
auf dem Spiel stehen. Des Weiteren seien entsprechende Forderungen internationaler
Geschäftsbanken alleine kein Grund, ein neues Gesetz zu erlassen. Das Gesetz erhöhe
die Regulierungsdichte und erweitere die Kompetenzen der Bundesverwaltung.
Vergleichsweise knapp sprach sich die grosse Kammer mit 99 zu 83 Stimmen für ein
Eintreten aus, wobei die SVP-Fraktion dieses geschlossen, die FDP-Fraktion teilweise
ablehnte. 

In der Detailberatung standen ähnliche Punkte im Zentrum wie bereits im Ständerat:
Beraten wurden insbesondere die Ernennung der Revisionsstelle sowie die Tilgung der
Schulden der IV beim AHV-Fonds. Zur Frage der Revisionsstelle pflichtete die SGK-NR
dem Ständerat bei, dass nicht mehr die EFK diese Aufgabe übernehmen solle, sondern
ein externer, privater Anbieter. Dabei verstosse es aber gegen allgemeine Corporate-
Governance-Grundsätze, wenn der Verwaltungsrat die Vergabe dieses Auftrags
übernehme. Entsprechend solle mangels Alternativen der Bundesrat als
entsprechendes Wahlorgan walten. Diesen Vorschlag hiessen 114 Nationalrätinnen und
Nationalräte gut, 68 Parlamentarierinnen und Parlamentarier vor allem aus der SP-,
Grünen- und SVP-Fraktion lehnten ihn ab (0 Enthaltungen). Auch im Nationalrat brachte
eine Minderheit Gysi (sp, SG) den Antrag ein, die Übernahme der Zinsen der IV
gegenüber dem AHV-Fonds durch den Bund fortzusetzen und so die IV nicht stärker zu
belasten. Wie bereits im Erstrat fand dieser Vorschlag jedoch auch im Nationalrat
keinen Anklang und wurde mit 136 zu 47 Stimmen abgelehnt, wobei der Vorschlag
ausschliesslich bei Personen des linken Lagers Unterstützung fand. 

Überdies beantragte Thomas de Courten, dass zur Verstärkung der Sicherheit der
Fonds Anlagen in Fremdwährungen nicht mehr als 30 Prozent des Fondsvermögens

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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betragen dürfen. Zwar sei Diversifizierung sinnvoll, jedoch sei das Vertrauen in den
Finanzplatz Schweiz hoch und zudem habe man die Möglichkeit, hier von politischer
Seite selbst für Stabilität zu sorgen. Schliesslich soll das Schweizer Volksvermögen auch
mehrheitlich in der Schweiz investiert werden. Mehrere anschliessende
Wortmeldungen wiesen auf den Widerspruch hin, wenn diejenige Partei, die aufgrund
der Überregulierung gar kein Gesetz wollte, dieses jetzt noch weiter aufblähe. Zudem
könne eine solche Regelung kontraproduktiv sein und die Sicherheit der Fonds sogar
verringern. Der Antrag fand entsprechend ausserhalb der SVP-Fraktion kaum Anklang
und wurde mit 120 zu 65 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt. Von weiteren
Minderheitsanträgen de Courtens wurde lediglich die Forderung, dass das
Organisationsreglement als Aufgabe des Verwaltungsrates dem Bundesrat nicht zur
Genehmigung vorgelegt werden müsse, vom Nationalrat äusserst knapp mit 95 zu 95
Stimmen und positivem Stichentscheid von Nationalratspräsident Jürg Stahl (svp, ZH)
angenommen. Bei der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 121 zu 68
Stimmen für das neue Ausgleichsfondsgesetz aus, ablehnend zeigte sich die SVP-
Fraktion sowie vereinzelte Mitglieder der FDP-Fraktion. 2

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Eine Motion de Courten (svp, BL) zur Sicherung der AHV-Finanzen ohne massive
Steuer- und Beitragserhöhungen scheiterte in der Sommersession 2015 am Erstrat. Der
Motionär wollte den Bundesrat zwingen, die geplante Reform der Altersvorsorge 2020
so auszugestalten, dass die AHV längerfristig ohne Erhöhung von Steuern oder Beiträgen
finanziert werden kann, und zwar mittels einer jährlichen Überprüfung und Anpassung
des Rentenalters und einer Angleichung des Rentenalters von Männern und Frauen.
Damit sollte die Mindestreserve des AHV-Fonds in einem Zielband zwischen 70 und 80
Prozent einer Jahresausgabe gehalten werden. In Anlehnung an den Bundesrat sprach
sich auch der Nationalrat mehrheitlich gegen den Vorstoss aus. Er tat dies mit 109 zu 71
Stimmen bei 3 Enthaltungen. 3

MOTION
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI

Rund ein Jahr, nachdem sich der Ständerat ausführlich mit der Reform der
Altersvorsorge 2020 beschäftigt hatte, lag der Ball beim Nationalrat. Die
Aufmerksamkeit war gross, das SRF übertrug die Eintretensdebatte live. Nationalrat
Aeschi (svp, ZG) stellte einen Antrag, die Vorlage in verschiedenen Teilen zu beraten und
damit dem Volk die Möglichkeit zu geben, einzeln zu den Reformelementen Stellung zu
nehmen. In einem ersten Paket sollen demnach die gemäss dem Antragsteller
unbestrittenen Elemente wie die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre
oder die Flexibilisierung des Referenzalters behandelt werden. Die übrigen Fragen
sollten an die Kommission zurückgewiesen werden, die diese in einem zweiten und
dritten Massnahmenpaket weiterführen sollte. Nach dem „voraussehbaren Nein an der
Urne” – so der Antragsteller – wüsste man sonst wieder nicht, welche Elemente das Volk
befürworte, respektive ablehne. Der Freiburger Nationalrat Jean-François Steiert (sp,
FR) hingegen argumentierte, dass durch diese „Salamitaktik” das Rentenalter der
Frauen angehoben würde, ohne dass ihre durchschnittlich um CHF 250'000 tiefere
Rente kompensiert werde. Dies könne lediglich durch die Behandlung der Vorlage als
Gesamtpaket verhindert werden. Der Nationalrat lehnte den hauptsächlich von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SVP unterstützten Antrag Aeschi mit 54
zu 129 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) ab.

Die Eintretensdebatte war geprägt von der Abstimmung zur AHVplus-Initiative, die nur
Tage zuvor mit 41 zu 59 Prozent abgelehnt worden war. Insbesondere wurde darüber
gestritten, ob dieses „Nein” als allgemeine Ablehnung einer Erhöhung der AHV-Rente –
als welche sie zum Beispiel Bruno Pezzatti (fdp, ZG) oder Lorenz Hess (bdp, BE)
darstellten – verstanden werden kann oder nicht. In der Detailberatung, bei der die
Vorlage in sieben thematischen Blöcken behandelt wurde, schuf der Nationalrat
zahlreiche Differenzen zum Ständerat. Im ersten Block wurden insbesondere das
Referenzalter und die Flexibilisierung des Rentenalters sowie die Bestimmungen zur
Berechnung der AHV-Rente behandelt. Besonders umstritten war hier die Frage der
Erhöhung des Referenzalters für Frauen. Zwei Minderheiten Feri (sp, AG) beantragten
dem Nationalrat, auf diese Erhöhung zu verzichten, was die Antragstellerin damit
begründete, dass Männer beim flexiblen Rentenalter bevorzugt würden, weil Frauen ihr
Leben lang unbezahlte Arbeit leisteten und für die bezahlte Arbeit schlechter entlohnt
würden. Dies solle durch die Beibehaltung des Referenzalters von 64 Jahren für Frauen
anerkannt werden. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 137 zu 57 Stimmen (0

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Enthaltungen) für die Angleichung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre, wobei
sich – im Unterschied zum Ständerat – die SP- und Grünen-Fraktionen geschlossen
gegen die Erhöhung aussprachen. 

Im zweiten Block unterschieden sich die Mehrheiten im Nationalrat mehrmals von
denjenigen im Ständerat: So beschloss der Nationalrat, Personen mit Anrecht auf
Altersrenten keine Kinderrenten auszuzahlen sowie Witwen- und Witwerrenten nur
noch auszubezahlen, wenn eine Person ein Kind mit Anspruch auf Waisenrente hat. Die
Waisenrenten an Pflegekinder schränkte er insofern ein, als sie in Zukunft nur noch
ausbezahlt werden, wenn die Pflegekinder ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt
in der Schweiz haben.

Hitzig diskutiert wurde vor allem der dritte Block, in dem sich der Nationalrat der
Zusatzfinanzierung der AHV, dem Interventionsmechanismus und dem Bundesbeitrag –
gemäss Ruth Humbel (cvp, AG) die Kernpunkte der Vorlage – widmete. Den
Bundesbeitrag legte der Nationalrat bei 20 Prozent der jährlichen Ausgaben der
Versicherung fest, während sich der Ständerat noch für den bisherigen Betrag von 19.55
Prozent ausgesprochen hatte. Diese Erhöhung machte eine Abstimmung zur
Schuldenbremse nötig, wobei das qualifizierte Mehr erreicht wurde. Anschliessend
folgten die Abstimmungen zum Sargnagel der Vorlage, wie es wiederum Ruth Humbel
formuliert hatte: dem Interventionsmechanismus. Zur Überwachung des finanziellen
Gleichgewichts lagen verschiedene Massnahmen vor. So stand eine Zustimmung zum
Beschluss des Ständerats – also zu einer einstufigen Verpflichtung zu nicht-
automatischen Stabilisierungsmassnahmen, wenn der Stand des AHV-Ausgleichsfonds
unter 80 Prozent einer Jahresausgabe sinken sollte – (Mehrheit der SGK-NR), eine
Ergänzung dieses einstufigen Vorgehens durch einen automatischen Solidaritätsbeitrag
der Rentner und Rentnerinnen sowie durch eine temporäre Beitragserhöhung
(Minderheit I Humbel), eine Ergänzung durch eine automatische Erhöhung des
Referenzalters pro Kalenderjahr um 6 Monate auf maximal 24 Monate (Minderheit III de
Courten (svp, BL)) sowie eine gänzliche Streichung des Interventionsmechanismus
(Minderheit II Weibel (glp, ZH)) zur Debatte. Der Einzelantrag Pezzatti (fdp, ZG) sah
zudem vor, den Interventionsmechanismus in eine separate Vorlage auszulagern, um
die Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Die Minderheit II (Weibel), geschlossen
unterstützt von der BDP und GLP, war gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
chancenlos (180 zu 14 Stimmen). Dieser unterlag jedoch genauso wie die Minderheiten I
(Humbel, unterstützt von SP, GPS, CVP und BDP) und III (de Courten, unterstützt von der
SVP) dem Mehrheitsantrag (grösstenteils unterstützt von FDP und SVP). Vor die Wahl
gestellt, den Interventionsmechanismus im Rahmen der Altersvorsorge 2020 oder in
einer separaten Vorlage umzusetzen, entschied sich der Nationalrat grossmehrheitlich
für letztere Option und nahm den Einzelantrag Pezzatti mit 187 zu 9 (GLP- oder CVP-)
Stimmen an. Als letzte Frage dieses Blocks wurde die maximal mögliche Höhe der
Anhebung der Mehrwertsteuersätze behandelt. Hier schwankten die Vorschläge
zwischen 0.3 Prozentpunkten (Minderheit II Frehner (svp, BS)), 0.6 Prozentpunkten
(Mehrheit der SGK-NR) und 1 Prozentpunkt (Ständerat, Minderheit I Humbel). Der
Nationalrat entschied sich für den Mittelweg und schuf mit der Erhöhung um 0.6
Prozentpunkte erneut eine Differenz zum Ständerat. 

Der vierte Block umfasste Massnahmen in der zweiten Säule, konkret den
Mindestumwandlungssatz und die Ausgleichsmassnahmen im BVG. Dabei pflichtete der
Nationalrat dem Erstrat mit 141 zu 51 Stimmen (3 Enthaltungen) gegen den Willen der SP
und der Grünen deutlich bei und senkte den Mindestumwandlungssatz von 6.8 auf 6
Prozent. Um eine Kompensation des tieferen Umwandlungssatzes innerhalb des BVG zu
ermöglichen, entschied sich der Nationalrat relativ knapp zur Abschaffung des
Koordinationsabzugs (100 zu 89 Stimmen bei 7 Enthaltungen) sowie für eine Reduktion
der gestaffelten Altersgutschriften auf zwei Ansätze (25-44: 9%, 45-Referenzalter:
13.5% des versicherten Lohns). Letztere soll zusätzlich der Diskriminierung älterer
Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Hingegen verzichtete er trotz
Anpassung des Mindestumwandlungssatzes auf eine Garantie des Leistungsniveaus der
Übergangsgeneration (Personen über 40 (Bundesrat) respektive 50 Jahren (Ständerat))
im Rahmen des Sicherheitsfonds. 

Im fünften Block standen die Ausgleichsmassnahmen in der AHV sowie der
Ehepaarplafonds zur Debatte. Bei der Höhe der Vollrenten sprach sich der Nationalrat
für die Beibehaltung des geltenden Rechts aus und schuf damit eine gewichtige
Differenz zum Ständerat, der die Altersrente als Kompensation für die Reduktion des
Umwandlungssatzes um 70 Franken erhöhen wollte. Auch die Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent (Ständerat, Minderheiten I (Humbel) und IV
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(Feri)) respektive auf 160 Prozent (Minderheit II Humbel), die sowohl von Befürwortern
als auch von Gegnern im Nationalrat als Reaktion auf die Volksinitiative gegen die
Heiratsstrafe empfunden wurde, lehnte die grosse Kammer ab. Um dem
Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern gerecht zu werden, hatte die Mehrheit
der SGK-NR zudem vorgeschlagen, die Summe der Erwerbseinkommen der Frauen mit
einem Zuschlag zu belegen, „der dem nach objektiven Kriterien nicht erklärbaren Anteil
am allgemeinen Lohnunterschied entspricht”. Dies scheiterte jedoch am Widerstand
von FDP.Die Liberalen und SVP sowie vereinzelten anderen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern. 

Der sechste Block beinhaltete institutionelle Massnahmen, der siebte Block weitere zu
klärende Details. Hier entschied sich der Nationalrat unter anderem dafür,
Risikobeiträge nach individuellen Grundsätzen zu berechnen (139 zu 53 bei 1
Enthaltung), während der Ständerat einen Passus zu kollektiven Grundsätzen ergänzt
hatte. Des Weiteren lehnte der Nationalrat eine Erhöhung der Beiträge der
Selbständigerwerbenden mit 129 zu 65 Stimmen ab.

In den Gesamtabstimmungen zu den drei Vorlagen (Bundesgesetz über die Reform der
Altersvorsorge 2020, Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer und Bundesbeschluss über die Wahrung des finanziellen
Gleichgewichts der AHV) zeigten sich nur die FDP.Die Liberalen und die Grünliberalen
mit allen drei Vorlagen einverstanden. Die Reform der Altersvorsorge 2020 lehnten die
Fraktionen der SP und der Grünen in der Gesamtabstimmung ab, da der Nationalrat
gemäss Silvia Schenker (sp, BS) in den letzten Tagen ein Massaker angerichtet habe.
Auch bei der CVP- und BDP-Fraktion fand die Vorlage kaum noch Zustimmung, ein
Grossteil von ihnen enthielt sich der Stimme. Die Zusatzfinanzierung der AHV durch
eine Mehrwertsteuererhöhung hingegen wurde von einer Minderheit der SVP-Fraktion
abgelehnt, die meisten übrigen SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier
enthielten sich zusammen mit denjenigen der SP und der Grünen der Stimme. Am
umstrittensten war der Bundesbeschluss zum finanziellen Gleichgewicht der AHV, bei
dem es um den Interventionsmechanismus ging: Hier standen sich 99 Ja-Stimmen aus
der SVP-, FDP- und GLP-Fraktion und 90 Nein-Stimmen aus der SP-, CVP-, GPS- und
Teilen der BDP-Fraktion gegenüber. Somit entschied sich der Nationalrat auch hier
insgesamt knapp für die zuvor beschlossenen Änderungen. 4

Im Dezember 2016 startete der Ständerat das Differenzbereinigungsverfahren zur
Reform der Altersvorsorge 2020. Zuvor hatte die SGK-SR die Differenzen zwischen den
Räten und vor allem die finanziellen Auswirkungen der Vorlagen von Stände- und
Nationalrat in einem Bericht, einem Faktenblatt sowie einer Kostenübersicht
ausführlich untersucht und diskutiert. Die Positionen zwischen Ständerat und
Nationalrat unterschieden sich in den verbliebenen Differenzen so stark, dass sie sich
im Laufe der vier Runden des Differenzbereinigungsverfahrens trotz angeregter
Diskussionen nur bei wenigen Punkten einigen konnten: Der Nationalrat gab vor der
Einigungskonferenz sein Beharren auf den Interventionsmechanismus auf, da dieser im
Ständerat gänzlich chancenlos war. Zudem verzichtete die grosse Kammer darauf, die
Witwen- und Kinderrenten zu streichen oder zu reduzieren und beliess den
Bundesbeitrag an die AHV bei den vom Ständerat geforderten 19.55 Prozent. Im
Gegenzug pflichtete die kleine Kammer dem Nationalrat bei der Erhebung von AHV-
Beiträgen im Falle eines Vorbezugs von AHV-Renten bei. Mit Ausnahme des
Interventionsmechanismus waren somit die wichtigsten Fragen der Vorlage vor der
Einigungskonferenz noch immer offen. 

Die zentralen Differenzen zwischen den Räten fanden sich bei den
Ausgleichsmassnahmen sowie der Zusatzfinanzierung. Während der Nationalrat die
Senkung des Mindestumwandlungssatzes innerhalb der zweiten Säule ausgleichen
wollte, bestand die kleine Kammer auf einer Erhöhung der AHV-Rente um 70 Franken
für alle Neurentnerinnen und Neurentner sowie auf einer Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent. Bei der Zusatzfinanzierung bestand der
Nationalrat auf einer Mehrwertsteuererhöhung von 0.6 Prozent, der Ständerat
bevorzugte eine Erhöhung um 1 Prozent. Eine Übereinkunft dazu erwies sich in der
Einigungskonferenz als schwierig. Nach langen, hitzigen Diskussionen über
verschiedene alternative Modelle entschied sich eine knappe Mehrheit der
Einigungskonferenz bezüglich der Ausgleichsmassnahmen für den Vorschlag des
Ständerats. Auch bezüglich der Zusatzfinanzierung lagen verschiedene Szenarien der
Mehrwertsteuererhöhung zwischen 0.6 Prozent und 1 Prozent vor, hier fand der
nationalrätliche Vorschlag mehr Zuspruch. Insgesamt verabschiedete die
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Einigungskonferenz ihren Antrag mit 14 zu 12 Stimmen und somit äusserst knapp. 

Vor den entscheidenden Abstimmungen präsentierten Konrad Graber (cvp, LU) und
Ruth Humbel (cvp, AG) im Namen ihrer Kommissionen den Antrag der
Einigungskonferenz in den Räten. Als Einigung oder gar als Kompromiss empfanden
aber weder Alex Kuprecht (svp, SZ) noch Thomas de Courten (svp, BL) als Vertreter der
Minderheit der Einigungskonferenz deren Antrag. Beide kritisierten insbesondere die
fehlende Bereitschaft der Koalition zwischen Linken und CVP, trotz mehreren neuen
Modellen von ihren gemachten Positionen abzurücken. Das Resultat sei ein
Rentenausbau, der das Ziel der Rentenreform klar übersteige und die AHV nicht
stabilisiere. Stattdessen würden die Lasten auf die folgenden Generationen
verschoben, eine Zweiklassengesellschaft zwischen Neu- und Altrentnern geschaffen
sowie die Finanzsysteme der ersten und zweiten Säule vermischt. Nach zahlreichen
weiteren Voten in beiden Räten, welche die bisherigen Positionen noch einmal
unterstrichen, war es dann nach über zweijähriger Parlamentsarbeit soweit: Der
Ständerat nahm den Antrag der Einigungskonferenz mit 27 zu 17 Stimmen ohne
Enthaltungen an. Die Aufmerksamkeit richtete sich jedoch hauptsächlich auf den
anschliessend abstimmenden Nationalrat, wo sich ein regelrechter Abstimmungskrimi
oder Politthriller – wie es tags darauf in der Presse zu lesen war – abspielte. Nachdem
Denis de la Reussille (pda, NE) aus der PdA, Roberta Pantani (lega, TI) und Lorenzo
Quadri (lega, TI) aus der Lega sowie die GLP-Fraktion zugesichert hatten, die Reform zu
unterstützen, hätte die Ausgangslage nicht knapper sein können. Schliesslich stimmte
eine kleinstmögliche Mehrheit von 101 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen der Vorlage zu,
wodurch das qualifizierte Mehr erreicht werden konnte. Dieses war nötig geworden,
weil der AHV-Zuschlag von 70 Franken sowie die Erhöhung des Ehepaarplafonds der
Ausgabenbremse unterlagen. Bei den Schlussabstimmungen gab es keine
Überraschungen mehr, doch da eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ein obligatorisches
Referendum nach sich zieht, werden Volk und Stände abschliessend über die Reform
der Altersvorsorge 2020 entscheiden. 5

Einigkeit bestand bei der Behandlung der AHV 21-Reform durch den Nationalrat
eigentlich nur in der Feststellung, dass dies ein sehr zentrales Projekt sei – «l'un des
objets majeurs de la législature», nannte es beispielsweise Kommissionssprecher
Nantermod (fdp, VS). Ansonsten unterschieden sich die Positionen der links-grünen
und der bürgerlichen Ratsseite ziemlich stark. Bewusst waren sich die Befürwortenden
sowie die Gegnerinnen und Gegner des vorliegenden Entwurfs aber auch, dass die
Revision dieses Mal auch vor dem Stimmvolk unbedingt bestehen müsse, zumal die
letzte erfolgreiche AHV-Revision fast 30 Jahre zurück lag. Darüber, ob und wie das
aktuelle Projekt vor den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mehrheitsfähig wird,
schieden sich jedoch die Geister. Umstritten waren nicht nur die Frage der
Rentenaltererhöhung der Frauen – die der Ständerat zuvor deutlich angenommen hatte
–, sondern auch die Höhe der Ausgleichsmassnahmen für die älteren Frauenjahrgänge
sowie die Zusatzfinanzierung für die AHV. Kommissionssprecher Nantermod wehrte
sich gegen die Formulierung, wonach die AHV 21-Reform eine Abbauvorlage sei. So
würde die Erhöhung des Frauenrentenalters, welche die Ausgaben der AHV um CHF 1.2
Mrd. verringert, durch zusätzliche Leistungen in der Höhe von CHF 812 Mio. gemildert.
Somit würden die Leistungskürzungen insgesamt nur etwa CHF 400 Mio. einbringen.
Dabei zählte Nantermod jedoch nicht nur die Ausgleichszahlungen für die
Übergangsgenerationen zu den zusätzlichen Leistungen, sondern auch die
Flexibilisierung des Rentenalters und die Änderung des Selbstbehalts, die Frauen und
Männern zugute kommt. Hingegen würde die Finanzierung um CHF 1.58 Mrd. erhöht
(CHF 1.36 Mrd. aus der Mehrwertsteuer und CHF 222 Mio. aus den zusätzlichen
Beiträgen). Somit bestehe die Reform zu 80 Prozent aus Mehreinnahmen und zu 20
Prozent aus Leistungskürzungen und sei folglich sozial ausgestaltet. Gleichzeitig sei man
sich bewusst, dass der Entwurf die Problematik der AHV-Finanzierung nicht vollständig
lösen könne, voraussichtlich käme der Deckungsgrad des AHV-Fonds damit im Jahr
2030 bei 88 Prozent zu liegen. Folglich habe man die Motion 21.3462 eingereicht,
gemäss welcher der Bundesrat bis Ende 2026 eine neue AHV-Reform für die Jahre
2030 bis 2040 vorlegen soll.

Ihre Kritikpunkte an dieser Vorlage fassten die Frauen der links-grünen Ratsseite in
verschiedene Rückweisungsanträge an den Bundesrat oder an die SGK-NR. Eine
Minderheit Porchet (gp, VD) erachtete den Leistungsabbau als unnötig und schlug
stattdessen vor, die Finanzierungsprobleme der AHV durch Zuweisung der SNB-
Gewinne an die AHV zu lösen. Statt an Bund und Kantone, die bereits stark von den
Negativzinsen profitierten, solle das Geld der SNB aus den zusätzlichen Ausschüttungen
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der AHV und somit den Verliererinnen und Verlierern der Negativzinsen zugutekommen.
Eine alternative Finanzierungsmöglichkeit für die AHV sah auch eine Minderheit Prelicz-
Huber (gp, ZH) vor, die das AHV-Defizit über eine Erhöhung des Bundesbeitrags decken
wollte. Das AHV-Gesetz erlaube es, den Bundesbeitrag auf 50 Prozent der jährlichen
Ausgaben zu erhöhen, folglich solle dieser stärker als nur auf die vom Bundesrat
vorgesehenen 20.2 Prozent angehoben werden. Ebenfalls als alternative
Finanzierungsquelle stellte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) ihren Minderheitsantrag
dar, mit dem sie die Erfüllung des Gleichstellungsartikels, des Gleichstellungsgesetzes
und des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW) sowie eine Koppelung der AHV 21-Vorlage an «gleiche[n] Lohn bei
gleichwertiger Arbeit» forderte. So führten die noch immer bestehenden
Lohnunterschiede von 18.3 Prozent – 7.7 Prozent davon unerklärt – zwischen den
Geschlechtern zu tieferen Lohnbeiträgen für die Frauen. Mit fairen Löhnen für die
Frauen würden die AHV-Beiträge gemäss Travailsuisse um CHF 825 Mio. pro Jahr
steigen. Statt an die Lohngleichheit wollte eine Minderheit um Mattea Meyer (sp, ZH)
den Entwurf an die aktuelle Revision des BVG (BVG 21) koppeln. So liege das
Hauptproblem in den Rentenunterschieden zwischen Frauen und Männern nicht bei
der AHV, sondern bei den Pensionskassen. Die mittlere Pensionskassenrente für Frauen
betrage beispielsweise CHF 1160 und diejenige der Männer CHF 2144; fast ein Drittel
der Neurentnerinnen habe überdies gar keine Pensionskassenrente. Folglich müsse das
BVG 21 zuerst revidiert werden, bevor die AHV 21 angegangen werden könne. Eine
zweite Minderheit Prelicz-Huber verlangte schliesslich, dass die AHV so auszugestalten
sei, dass sie den Verfassungsauftrag, wonach AHV-Renten den Existenzbedarf
angemessen decken müssen, erfüllt. Dies sei heute nicht der Fall, dafür sei die AHV-
Rente zu tief – insbesondere für diejenigen 13 Prozent der Männer und über ein Drittel
der Frauen, die keine zweite oder dritte Säule hätten. Über 330'000 Menschen lebten
deshalb unter dem Existenzminimum und müssten Ergänzungsleistungen beziehen,
betonte Prelicz-Huber. 

Vor der Detailberatung und nach dem unbestrittenen Eintretensentscheid musste sich
der Nationalrat mit den Rückweisungsanträgen auseinandersetzen. «Die Mehrheit der
Kommission will die Vorlage zügig vorantreiben», hatte Kommissionssprecher de
Courten (svp, BL) zuvor betont und daran hielt sich der Nationalrat: Er lehnte sämtliche
Rückweisungsanträge ab, diese fanden über die SP- und die Grüne-Fraktion hinaus
einzig bei Lorenzo Quadri (lega, TI) Unterstützung. 

Die Detailberatung nahm die grosse Kammer in vier Blöcken vor, wobei sie in den
zentralen Punkten Differenzen zum Ständerat schuf. 
Gleich zu Beginn beschäftigte sich der Nationalrat mit der Hauptthematik der Revision:
Im ersten Block debattierte der Nationalrat über die Erhöhung des Rentenalters der
Frauen auf 65 Jahre – das in der Zwischenzeit in «Referenzalter» umbenannt worden
war. Dazu gab es noch einmal eine ausführliche und teilweise ziemlich gereizte Debatte
mit zahlreichen Nachfragen, bei der verschiedene Frauen erneut die noch immer
bestehende Benachteiligung der Frauen in zahlreichen Bereichen, insbesondere beim
Lohn und bei der unbezahlten Arbeit, hervorhoben. Bürgerliche Sprechende verwiesen
hingegen unter anderem ebenfalls auf den Gleichstellungsartikel in der Verfassung, den
es nun durch eine Angleichung des Rentenalters zu erfüllen gelte. Mit 124 zu 69
Stimmen sprach sich nach dem Ständerat auch der Nationalrat für eine Erhöhung des
Rentenalters der Frauen aus. Abgelehnt wurde diese von der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie von Lorenzo Quadri und zwei Mitgliedern der Mitte-Fraktion (Christine
Bulliard (mitte, FR) und Jean-Paul Gschwind (mitte, JU)). Nicht nur bei den Männern
waren die Fronten somit deutlich nach politischen Lagern gespalten: Einzig Christine
Bulliard sprach sich als bürgerliche Frau gegen die Rentenaltererhöhung für Frauen aus.
Insgesamt lehnten die Frauen im Nationalrat die Erhöhung jedoch mit 38 zu 29
Stimmen ab, zumal dem links-grünen Lager deutlich mehr Frauen angehören als dem
bürgerlichen Lager. 
Gleich im Anschluss behandelte der Nationalrat die zweite grosse Frage der Revision:
die Kompensationsmassnahmen für Frauen, die in Kürze pensioniert würden und nun
ein Jahr länger arbeiten müssten als geplant. Wie bereits im Ständerat standen
diesbezüglich zahlreiche verschiedene Modelle zur Debatte. Die Kommissionsmehrheit
hatte sich gegen das vom Ständerat geschaffene Trapezmodell ausgesprochen und
nahm stattdessen das Modell, das Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat vertreten hatte,
in modifizierter Form auf: So sollte der Zuschlag für die Frauen nach deren bisherigem
Einkommen abgestuft werden, wobei die SGK-NR im Gegensatz zu Müller drei Stufen
vorsah: Je nach Höhe des bisherigen Einkommens sollten die Frauen zwischen CHF 50
und CHF 150 pro Monat zusätzlich erhalten. Davon sollten sechs Jahrgänge profitieren,
maximal sollte dies CHF 551 Mio. kosten. Eine Minderheit II Prelicz-Huber befürwortete
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hingegen die Änderung der Rentenformel, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hatte
(Modell Bundesrat), wollte diese aber grosszügiger ausgestalten (bei Kosten von CHF
1.08 Mrd.) und 14 Jahrgänge daran teilhaben lassen. Die restlichen drei Minderheiten
befürworteten das Trapezmodell, das die Rentenzuschläge nach Jahrgängen zuerst
zunehmend, später absteigend abstufen wollte. Damit sollte der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass das Rentenalter schrittweise erhöht wird und somit die ersten
Jahrgänge keinen vollständigen Rentenzuschlag zugute haben. Eine Minderheit II de
Courten wollte dabei dem Ständerat folgen (Kosten: CHF 409 Mrd.), die Minderheiten IV
Meyer und V Prelicz-Huber forderten hingegen verglichen mit dem Ständerat deutlich
höhere Grundzuschläge (SR: CHF 150, Meyer: CHF 430, Prelicz-Huber: 515), zudem
sollten bei der Minderheit Prelicz-Huber deutlich mehr Jahrgänge unterstützt werden
(SR und Meyer: 9 Jahrgänge, Prelicz-Huber: 14 Jahrgänge), bei Kosten von CHF 1.35 Mrd.
respektive CHF 1.72 Mrd. Ein Einzelantrag Bäumle wollte schliesslich dem Modell der
Kommission folgen, aber die Übergangsmassnahmen acht Jahrgängen zugutekommen
lassen (SGK-NR: 6 Jahrgänge), was Kosten von CHF 900 Mio. mit sich bringen sollte. 
Wie das Modell des Bundesrates vorgesehen hatte, waren bei den
Ausgleichsmassnahmen jedoch nicht nur Rentenzuschläge angedacht, sondern
alternativ auch ein privilegierter Rentenvorbezug: Die Frauen der Übergangsgeneration
sollten gemäss der Mehrheit der SGK-NR – ebenfalls abgestuft nach Einkommen – ihre
Rente mit einem Kürzungssatz von 0 bis 2 Prozent (tiefere Einkommen), 1 bis 4 Prozent
(mittlere Einkommen) und 2 bis 6 Prozent (höhere Einkommen) vorbeziehen können.
Die Minderheit II Prelicz-Huber wollte hier auf den höchsten Kürzungssatz verzichten.
Das Trapezmodell und somit auch die Modelle des Ständerats sowie der übrigen
Minderheiten sahen keine Möglichkeit für einen privilegierten Vorbezug vor.
Gesundheitsminister Berset sprach sich mit deutlichen Worten gegen den Antrag der
Kommissionsmehrheit aus. So sei die Anzahl Jahrgänge, die von den
Ausgleichsmassnahmen profitieren sollen, deutlich zu gering, insbesondere wenn die
ersten Übergangsjahrgänge nur reduzierte Zuschläge erhalten sollten. Die
Kompensationen seien demnach deutlich weniger grosszügig als bei der erfolgreichen
10. AHV-Reform, weshalb sich der Nationalrat für das grosszügigere Modell des
Bundesrates entscheiden solle. Kommissionssprecher de Courten verwies hingegen
darauf, dass die Kommissionsmehrheit zwar eine geringere Anzahl Jahrgänge
berücksichtige als der Bundesrat und der Ständerat, diese aber grosszügiger behandeln
wolle. 
Deutlich setzte sich der Vorschlag der Kommissionsmehrheit in der Ausmehrung gegen
sämtliche anderen Modelle durch. Knapp wurde es einzig gegen die Minderheit II de
Courten, die dem Ständerat folgen wollte (79 zu 74 Stimmen bei 40 Enthaltungen).
Dabei stimmte fast die gesamte Grünen-Fraktion mit der SVP-Fraktion für die
Minderheit de Courten, während sich die SP-Fraktion ihrer Stimme enthielt. 

Im zweiten Block behandelte der Nationalrat die Flexibilisierung des Rentenbezugs,
dessen erste Frage des privilegierten Vorbezugs der Übergangsgeneration ja bereits bei
der Wahl des Kompensationsmodells geklärt worden war. Umstritten war hier – wie
bereits im Ständerat – die Frage, ob der Vorbezug ab 62 oder 63 Jahren möglich sein
soll. Die Kommissionsmehrheit wollte der Version des Ständerates folgen (63 Jahre).
Yvonne Feri (sp, AG) argumentierte hingegen, dass Frauen neben dem Rentenalter nicht
auch noch beim Zeitpunkt des Vorbezugs eine Verschlechterung erfahren sollten, und
beantragte folglich Zustimmung zur bundesrätlichen Version für einen Vorbezug ab 62
Jahren. Deutlich setzte sich die Kommissionsmehrheit aber auch hier durch. 
Auch bei der Frage des Freibetrags für Personen, die nach Erreichen des AHV-Alters
weiterhin erwerbstätig sind, war die Kommissionsmehrheit erfolgreich. Der Ständerat
hatte sich hier statt eines Betrags in der Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrags
der AHV-Rente (aktuell CHF 16’800) für einen fixen Betrag von CHF 24'000
entschieden, der jedoch an die Teuerung angepasst werden soll. Damit sollten die
Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, über das Referenzalter hinaus erwerbstätig
zu bleiben. Die Kommissionsmehrheit wollte stattdessen dem Bundesrat folgen, den
Freibetrag jedoch für freiwillig erklären. Erfolglos blieben diesbezüglich eine Minderheit
I de Courten, die dem Ständerat folgen, aber den Zusatz der Kommission zur
Freiwilligkeit des Freibetrags aufnehmen wollte, sowie eine Minderheit II Gysi (sp, SG)
für die bundesrätliche Position. 

In einem dritten Block fasste der Nationalrat die übrigen Themenbereiche zusammen.
So hatte zum Beispiel eine Minderheit Feri im Lichte des Urteils des EGMR gegen die
Schweiz vorgeschlagen, die Witwerrente der Witwenrente anzupassen und somit
grosszügiger auszugestalten als bisher. Denn während Witwer nach geltendem Recht
nur solange Witwerrente erhalten, wie sie minderjährige Kinder zu betreuen haben,
haben Witwen bis zu ihrer Pensionierung Anrecht auf Witwenrente. Es sei höchste Zeit,
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die biologisch und funktional ungerechtfertigten rechtlichen Unterschiede zwischen
den Geschlechtern zu beheben, argumentierte Feri. Die beiden Kommissionssprecher
verwiesen jedoch auf die Kosten dieser Regelung von CHF 105 Mio. pro Jahr und wollten
stattdessen einen entsprechenden Vorschlag des Bundesrates abwarten. Verschiedene
Sprechende hofften darauf, die Problematik nicht durch eine grosszügigere
Witwerrente, sondern durch eine Einschränkung der Witwenrente zu lösen. Der
Nationalrat teilte diese Einschätzung und lehnte den Antrag der Minderheit Feri ab.

Im vierten Block debattierte der Nationalrat über die dritte grosse Frage, die
Zusatzfinanzierung für die AHV. Dabei lagen auch bezüglich der
Mehrwertsteuererhöhung unterschiedliche Konzepte vor. Die Kommissionsmehrheit
schlug mit einer Erhöhung von 0.4 Prozentpunkten des Normalsatzes (sowie
Erhöhungen um je 0.1 Prozentpunkte des Sondersatzes für Beherbergungsleistungen
und des reduzierten Satzes) eine etwas grössere Erhöhung vor als der Ständerat (0.3
und je 0.1 Prozentpunkte), blieb jedoch deutlich unter dem Vorschlag des Bundesrates
(0.7 respektive 0.2 und 0.3 Prozentpunkte). Eine Minderheit II de Courten bevorzugte
die ständerätliche Version, während eine weitere Minderheit IV de Courten die
Mehrwertsteuer nur zeitlich begrenzt bis Ende 2030 in demselben Ausmass erhöhen
wollte wie die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit I Maillard (sp, VD) sprach sich
zwar für die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Mehrwertsteuererhöhung
aus, wollte jedoch auf die von der Kommission sowie von mehreren Minderheiten
ebenfalls vorgesehene Verknüpfung der Mehrwertsteuererhöhung mit der Erhöhung
des Rentenalters verzichten. Eine Minderheit III Gysi beantragte schliesslich, dem
Bundesrat zu folgen. Gesundheitsminister Berset verwies darauf, dass die Situation für
zukünftige Revisionen noch viel schwieriger werde, wenn man bereits jetzt mit einer
88-prozentigen Deckung des Fonds für das Jahr 2030 rechne – so hoch sollte der
Deckungsgrad mit dem Modell der Kommissionsmehrheit sein. Folglich empfahl er dem
Nationalrat die stärkere vom Bundesrat vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuer um
0.7 Prozentpunkte. Davon liess sich dieser jedoch nicht überzeugen, auch in dieser
Frage setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen sämtliche Minderheitsanträge durch.

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Frage, ob der Bundesbeschluss zur
Mehrwertsteuererhöhung an die AHV 21-Reform geknüpft werden soll oder nicht. Der
Ständerat hatte eine solche Verknüpfung geschaffen, die Mehrheit der SGK-NR wollte
ihr zustimmen, während sie eine Minderheit Maillard ablehnte. Bundesrat Berset
verwies diesbezüglich auf die Altersvorsorge 2020, bei der die Verknüpfung der beiden
Vorlagen für die Ablehnenden ein wichtiges Argument dargestellt habe. Dabei forderte
er den Nationalrat auf, denselben Fehler nicht erneut zu begehen. Davon liess sich
dieser jedoch nicht überzeugen und nahm den Mehrheitsantrag mit 124 zu 67 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) an. 
In der Folge schlug Felix Wettstein (gp, SO) ein alternatives Finanzierungskonzept in
Anlehnung etwa an die Mikrosteuer-Initiative vor, gemäss dem auf jeder
Finanztransaktion an der Schweizer Börse eine Steuer von 1 Promille erhoben werden
sollte. Damit könne neben den Einkommen eine weitere Finanzierungsquelle für die
AHV erschlossen werden, begründete Wettstein seinen Antrag. Dieser wurde jedoch mit
120 zu 70 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) abgelehnt. Zustimmung fand der Vorschlag bei
der SP- und der Grünen-Fraktion sowie bei einer Minderheit der Mitte-Fraktion. 
Stattdessen schuf die Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützt von der SP- und der
Grünen Fraktion eine andere, zusätzliche Einnahmequelle für die AHV. So schlug die
SVP-Fraktion in einem Einzelantrag vor, sämtliche Bruttoerträge der Schweizerischen
Nationalbank aus den Negativzinsen auf den von ihr geführten Girokonten dem AHV-
Ausgleichsfonds zukommen zu lassen. Zudem sollten die Bruttoerträge aus den
Negativzinsen auf den von ihr geführten Girokonten, die zwischen 2015 und dem
Inkrafttreten der AHV 21-Revision anfallen würden, in einer einmaligen Zahlung der AHV
zugeschrieben werden. Eine Minderheit Maillard hatte zuvor einen ähnlichen Antrag
gestellt, diesen aber zugusten des SVP-Antrags zurückgezogen. Pierre-Yves Maillard
verwies auf die riesigen Gewinne, welche die SNB mit den Negativzinsen mache: In den
ersten 60 Tagen dieses Jahres habe diese bereits die Gewinne angehäuft, welche
gemäss dem Antrag der SVP der AHV zukommen würden. Alfred Heer (svp, ZH), der
bereits 2018 eine entsprechende Motion (Mo. 18.4327) eingereicht hatte, verwies für die
SVP-Fraktion darauf, dass die Negativzinsen zwar zur Schwächung des Frankens und als
Subvention für die Exportindustrie gedacht seien, in erster Linie aber vor allem eine
«Strafe für die Sparerinnen und Sparer in der Schweiz» darstellten. Folglich müssten
deren Gewinne wieder an die Bevölkerung zurück verteilt werden.
Kommissionssprecher Nantermod empfand es hingegen als unklug «de lier le destin de
l'AVS à […] celui des intérêts négatifs». Die AHV-Finanzierung solle nicht von der SNB
abhängig werden, da damit auch die Unabhängigkeit der SNB gefährdet sei. Schliesslich

01.01.65 - 01.01.23 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



gehöre die SNB den Kantonen, weshalb der Bund nicht über die Verwendung ihrer
Gewinne bestimmen könne. Mit 108 zu 80 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nahm der
Nationalrat den SVP-Antrag jedoch an und verschob diese Zusatzfinanzierung in der
Folge in eine neue Vorlage 3.
Erfolglos blieb hingegen ein Minderheitsantrag Prelicz-Huber für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags an die AHV von bisher 19.55 Prozent auf 25 Prozent. Stattdessen nahm
die grosse Kammer die Erhöhung auf 20.2 Prozent, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen
hatte, an. 

In der Gesamtabstimmung stimmte die grosse Kammer dem Revisionsentwurf für das
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung mit 126 zu 67 Stimmen
zu, abgelehnt wurde er von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen
sowie von Lorenzo Quadri. Der Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde nur von Stefania Prezioso (egsols, GE)
abgelehnt, die SP-Fraktion enthielt sich jedoch ihrer Stimme. Dem vom Nationalrat auf
Initiative der SVP-Fraktion neu geschaffenen Bundesbeschluss über die Zuweisung des
Gewinns aus den Negativzinsen der SNB an den AHV-Ausgleichsfonds stimmte der
Nationalrat mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu. Zu den SP-, Grünen- und SVP-
Fraktionen, die dieses Projekt bereits zuvor unterstützt hatten, gesellte sich auch eine
Mehrheit der Mitte-Fraktion. Nachdem diese Abstimmung wegen unklarer
Abstimmungsfrage wiederholt worden war, betrug die Unterstützung durch die Mitte-
Fraktion jedoch nur noch drei Stimmen. Dennoch reichte es mit 114 zu 75 Stimmen (bei
4 Enthaltungen) zur Annahme des neu geschaffenen Bundesbeschlusses. 6

In der Wintersession 2021 setzte sich das Parlament nochmals ausgiebig mit der AHV-
21-Reform auseinander und bereinigte diese. Bevor der Nationalrat aber die Details
der Reform besprechen konnte, musste er sich mit einer grundsätzlicheren Frage
auseinandersetzen. So verlangte eine Minderheit Mettler (glp, BE) eine Rückweisung der
Vorlage an die Kommission und eine Verknüpfung der Inkraftsetzung der AHV-21- mit
derjenigen der BVG-21-Reform, deren Beratung das Parlament in der Wintersession
2021 ebenfalls aufnahm. Eine Verknüpfung sei nötig, weil eine Anpassung des
Frauenrentenalters an dasjenige der Männer eine Senkung des Koordinationsabzugs im
BVG voraussetze, betonte Melanie Mettler. Eine gleich lange Arbeitszeit für Frauen und
Männer bedinge demnach «eine gleich gute Versicherung ihrer Einkommen». Dieser
Antrag stiess jedoch nur in der GLP-, bei Teilen der SP- sowie bei einzelnen Mitgliedern
der Grünen-Fraktion auf Zustimmung; er wurde mit 136 zu 28 Stimmen (bei 29
Enthaltungen) abgelehnt. Barbara Gysi (sp, SG) etwa erachtete eine solche Verknüpfung
als gefährlich, da man zum Zeitpunkt der anvisierten Referendumsabstimmung zur AHV
21 noch nicht wisse, «wie die BVG-Revision herauskommt». Zentral sei stattdessen eine
Verhinderung der Rentenaltererhöhung. Auch die Mitglieder der anderen Parteien
lehnten eine Verknüpfung der zwei Vorlagen unter anderem mit Verweis auf die
kritischen Voten zum Einbezug beider Säulen in die Altersvorsorge 2020 ab. 

In der Detailberatung war vor allem noch die Frage nach dem Modell der
Ausgleichsmassnahmen für direkt betroffene Frauenjahrgänge offen. In beiden Räten
waren zuvor zahlreiche unterschiedliche Modelle diskutiert worden, zuletzt hatte sich
der Ständerat für eine Kombination der verschiedenen Modelle ausgesprochen, gemäss
der die Frauen aus neun betroffenen Jahrgängen Rentenzuschläge erhalten sollen, die
nach Jahrgängen und nach Einkommen abgestuft werden. Zudem wollte der Ständerat
den betroffenen Frauen als Alternative zu den höheren Rentenzuschlägen keine
tieferen Kürzungssätze bei Rentenvorbezug anbieten, wie es der Bundesrat und der
Nationalrat beabsichtigt hatten. 
Die Mehrheit der SGK-NR schlug nun vor, dem Ständerat zwar bezüglich des Modells der
Rentenzuschläge und der betroffenen neun Jahrgänge zu folgen, die Zuschläge jedoch
für sämtliche Kategorien deutlich zu reduzieren. Im Gegenzug bestand die
Kommissionsmehrheit auf den reduzierten Kürzungssätzen bei Rentenvorbezug,
erhöhte diese aber quasi als Kompromissvorschlag im Vergleich zu ihrem ersten
Vorschlag deutlich. Ein «zielgerichteteres» Modell wollte eine Minderheit Sauter (fdp,
ZH) einführen: Mit diesem bliebe zwar das Kompensationsvolumen gegenüber der
Mehrheit gleich, jedoch würden nur sieben Jahrgänge vom Rentenzuschlag profitieren,
während die Kürzungssätze im Gegenzug nicht erhöht würden. Damit könnten sich
gerade auch Frauen mit tieferen Einkommen eine Frühpensionierung eher leisten,
bewarb die Minderheitensprecherin das Modell. Zudem sollten die Zuschläge dadurch
die Maximalrente oder den Ehepaarplafond nicht übersteigen können, womit ein
«grobe[r] Systemfehler» behoben werden könne. Damit werde jedoch ein
Rentenvorbezug attraktiver, was man eigentlich habe verhindern wollen, kritisierte etwa

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ruth Humbel (mitte, AG) den Vorschlag der Minderheit. In der Folge entschied sich der
Nationalrat mit 167 zu 28 Stimmen, seiner Kommissionsmehrheit zu folgen, wobei einzig
die FDP.Liberale-Fraktion den Minderheitsantrag unterstützte. 
Damit hatte das Parlament auch bezüglich der Ausgleichsmassnahmen einen
Grundsatzentscheid gefällt. In den folgenden Behandlungsrunden bemühten sich die
Räte um einen Kompromiss bei der konkreten Ausgestaltung der Regelung. So lenkte
der Ständerat in der Folge zwar bezüglich der Schaffung einer Wahlmöglichkeit
zwischen einem Rentenzuschlag und einer Reduktion der Kürzungssätze bei Vorbezug
ein. Er schlug aber gleichzeitig eine Erhöhung der vom Nationalrat stark gekürzten
Rentenzuschläge sowie der vom Nationalrat bereits leicht erhöhten Kürzungssätze vor.
Mit diesem Kompromiss zeigte sich der Nationalrat in der Folge einverstanden, womit
die Ausgestaltung der Ausgleichsmassnahmen noch vor der Einigungskonferenz
beschlossen werden konnte. 

Offen waren zu Beginn der Wintersession auch die vom Nationalrat eingebrachte
Zusatzfinanzierung der AHV durch die Nationalbank sowie die Frage, ab wann
Hilflosenentschädigungen ausgesprochen werden sollen. Bei der ersten Differenz
waren die Meinungen in den Räten gemacht, wobei der Ständerat am längeren Hebel
sass: Dadurch, dass er zweimal auf Eintreten auf den entsprechenden Bundesbeschluss
verzichtete, verunmöglichte er die Weiterverfolgung dieser durch den Nationalrat
eingebrachten Idee – zumindest im Rahmen der aktuellen AHV-Revision, denn ein
ähnliches Ziel verfolgte auch eine zum damaligen Zeitpunkt noch hängige
Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 20.432). Bezüglich der Hilflosenentschädigungen einigten
sich die Räte auf einen Kompromissvorschlag: Anstelle der Dauer eines Jahres, in
welcher eine Hilflosigkeit bisher zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung vorliegen
musste, sollte neu nur noch eine sechsmonatige Hilflosigkeit nötig sein. 

Bis zum Schluss keine Einigkeit zwischen den Räten gab es bei der Frage, ob die
Rentenzuschläge bei den EL als Einnahmen angerechnet werden sollen oder nicht. Der
Nationalrat wollte die Rentenzuschläge von der EL-Berechnung ausnehmen, damit auch
Frauen, die EL beziehen, davon profitieren können. Im Ständerat wurde hingegen
argumentiert, dass eine solche Regelung dem Grundprinzip der EL widerspreche und
deshalb abzulehnen sei, wie beispielsweise Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW)
erläuterte. Die Einigungskonferenz entschied sich mit 17 zu 8 Stimmen für den
nationalrätlichen Vorschlag, woraufhin die grosse Kammer ihren Antrag mit 121 zu 61
Stimmen annahm. Mit den Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion sprachen sich
indes genau diejenigen Personen gegen diese Ausnahme bei den EL aus, welche diese
zuvor am häufigsten gefordert hatten. Diese Ablehnung zielte wohl aber eher auf die
Revision an sich und nicht auf die Regelung bezüglich der EL. Auch der Ständerat nahm
den Vorschlag der Einigungskonferenz mit 31 zu 10 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an.
Kommissionssprecher Ettlin hatte zuvor betont, dass man ob dieser Bestimmung nicht
die ganze, sehr wichtige Reform gefährden wolle. 

Damit standen die Schlussabstimmungen zur AHV-21-Reform an, wobei SGK-NR-
Sprecher de Courten (svp, BL) das Ergebnis der parlamentarischen Debatte nochmals
zusammenfasste: Durch die Frauenrentenaltererhöhung auf 65 Jahre und die
Mehrwertsteuererhöhung könnten bei der AHV jährlich CHF 1.4 Mrd. gespart werden,
wovon CHF 130 Mio. für Kürzungen beim Rentenvorbezug, CHF 534 Mio. als
Ausgleichsmassnahmen für die Frauen und CHF 80 Mio. für die Reduktion der
Karenzfrist bei der Hilflosenentschädigung gleich wieder eingesetzt würden. Mit den
verbliebenen CHF 583 Mio. jährlich sollte der AHV-Fonds im Jahr 2030 ein
Umlageergebnis von CHF -2,4 Mrd. und einen Fondsbestand von 89 Prozent aufweisen.

In den Schlussabstimmungen drohte den beiden Bundesbeschlüssen über die AHV-
Revision und über die Zusatzfinanzierung durch eine Mehrwertsteuererhöhung
schliesslich keine Gefahr mehr: Mit 125 zu 67 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive 126
zu 40 Stimmen (bei 27 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat, mit 31 zu 12 Stimmen
und 43 zu 0 Stimmen der Ständerat für die Revision aus. Die ablehnenden Stimmen und
Enthaltungen stammten allesamt aus der SP- und der Grünen-Fraktion. Doch dass die
AHV-21-Reform damit noch nicht vollständig abgeschlossen war, war zu diesem
Zeitpunkt wohl den meisten klar: Die SP hatte bereits früh ein Referendum gegen die
Rentenaltererhöhung der Frauen angekündigt und bekräftigte diese Absicht auch nach
den Schlussabstimmungen gegenüber den Medien erneut. 7
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Invalidenversicherung (IV)

Im Gegensatz zur Standesinitiative des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.305), welche die
Sozialversicherungen von den Negativzinsen ausnehmen wollte, reichte Thomas de
Courten (svp, BL) im September 2019 ein Postulat zur Prüfung von Instrumenten ein, mit
denen das Negativzinsumfeld zugunsten der Sozialversicherungen genutzt werden
könnte. Zum Beispiel könne die IV eine Anleihe über 10 Jahre in der Höhe von CHF 10
Mrd. am Finanzmarkt mit einem Zinssatz von minus 1 Prozent aufnehmen und mit dem
Ertrag – den sie aufgrund der negativen Zinsen erhält – der AHV ihre Schulden, die noch
immer bei über CHF 10 Mrd. liegen, zurückzahlen, schlug der Postulant vor. Der
Bundesrat solle auch prüfen, ob die bestehenden gesetzlichen Grundlagen ein solches
Vorgehen erlauben würden. 
Der Bundesrat beurteilte das von de Courten vorgestellte Szenario zwar als
unrealistisch, erklärte sich aber bereit, sein Anliegen und insbesondere die Frage, ob
die Verschuldung der IV bei der AHV angesichts ihrer getrennten Vermögen noch
zeitgemäss sei oder ob der Bund die Schuld mit einem Tresoreriedarlehen
ausfinanzieren solle, zu prüfen. Stillschweigend nahm der Nationalrat das Postulat in
der Wintersession 2019 an. 8

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Hatte bei der Beratung des Bundesgesetzes über die Datenweitergabe der
Versicherungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Ständerat nur
ein Änderungsantrag vorgelegen, standen in der Nationalratsdebatte in der
Herbstsession 2020 deutlich mehr Aspekte der Vorlage zur Debatte. Die Mehrheit der
SGK-NR wollte die Datenweitergabe der Krankenversicherungen an das BAG um eine
Verpflichtung des Bundesamtes ergänzen, vorgängig den Zweck der Datenlieferung zu
nennen. Zudem sollte die Datenlieferung nur einmal jährlich stattfinden. Eine
Minderheit Heim (sp, SO) wehrte sich gegen beide Änderungen: Das BAG und die
Versicherungen sollten die Häufigkeit und den Termin der Lieferung gemeinsam
aushandeln können, argumentierte Barbara Gysi (sp, SG) für die Minderheit, da Bea
Heim bei den Nationalratswahlen 2019 nicht mehr angetreten war. Der Zweck der
Datenlieferung sei überdies im Gesetz bereits festgehalten, was die entsprechende
Bestimmung überflüssig mache. Mit 107 zu 85 Stimmen bevorzugte der Rat dennoch die
Kommissionsversion. Eine Minderheit Brand (svp, GR) forderte weiter, generell nur
Aggregatdaten weiterzugeben und die Lieferung von Individualdaten nur
ausnahmsweise, unter Wahrung der Verhältnismässigkeit und nach Anhörung der
Versicherungen sowie auf Entscheid des Bundesrates zuzulassen. Der Bundesrat wäre
zudem verpflichtet, vorher zu überprüfen, ob bereits Datenbestände Dritter bestünden.
Zudem sollten keine Daten zur Evaluation des Risikoausgleichs und zur Überprüfung der
Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen bei den Arzneimitteln und MiGeL
geliefert werden. Bei der Datenbeschaffung solle «möglichst grosse Zurückhaltung
geübt werden», begründete Thomas de Courten (svp, BL) diesen Antrag. Mit 104 zu 87
Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Rat diesbezüglich der Minderheit. Hatten die SGK-
SR und der Ständerat die Kompetenz zur Bestimmung, welche individuellen Daten
geliefert werden sollen, dem Bundesrat übertragen wollen, schlug nun eine weitere
Minderheit Brand vor, die zu liefernden Individualdaten im Gesetz abschliessend zu
definieren. Diesen Vorschlag lehnte der Nationalrat jedoch mit 115 zu 82 Stimmen ab.
Unumstritten war hingegen der Vorschlag der Kommission, die anonymisierten Daten
auch der Forschung und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 9
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